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Sie sind hier: Startseite > Bauen, Wohnen, Energie sparen > Privatpersonen > Energieeffizient

Sanieren - Sonderförderung (431)

Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung (431)

Sonder-Bonus für Beratung und mehr

Bei einer energetischen Sanierung oder Heizungsumrüstung ist Unterstützung durch Experten eine echte

Hilfe. Bestens beraten sind Sie auch mit Programm 431: In diesem Zuschussprogramm fördert die KfW 

• die professionelle Baubegleitung durch Sachverständige während Ihrer Sanierungsphase in Höhe von

50 % Ihrer Kosten (bis zu 2.000 Euro pro Vorhaben),

• den Abbau und die fachgerechte Entsorgung von Nachtstromspeicheröfen (pro abgebautem Gerät)

oder

• die Optimierung der Wärmeverteilung bestehender Anlagen, wenn Sie den Heizkessel nicht erneuern,

mit 25 % der damit verbundenen Kosten.

Ihre Vorteile

• Förderung Ihrer Eigeninitiative durch einen Zuschuss direkt auf Ihr Konto

• individuelle Beratung - gesenktes Risiko und Kosten

Sie können dieses Förderprogramm nutzen, wenn Sie Eigentümer Ihres Wohnraums/-gebäudes sind und

selbst darin wohnen oder vermieten. 

Ihren Antrag stellen Sie nach dem Umbau direkt bei der KfW, spätestens 6 Monate nach Abschluss der

Sanierung (Datum der Rechnungsstellung). Nach Prüfung Ihrer Unterlagen wird der Zuschuss direkt auf Ihr

Konto überwiesen.

Nicht gefördert werden

• Umbauten an Ferien- und Wochenendhäusern 

• Gebäude, die nicht zum Wohnen genutzt werden.

• Aufwendungen für umfassende Energieberatung zählen nicht zum Förderumfang des KfW-

Programms 431 (diese wird separat im Programm "Vor-Ort-Beratung" vom Bundesamt für Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle BAFA gefördert).

Hinweis:

Die Programmbedingungen werden zum 01.04.2010 geändert. Die Änderungen finden Sie bei den

jeweiligen Positionen. Stichtag ist das Datum der Rechnungsstellung durch den Sachverständigen/das

Fachunternehmen. 

• Antragsberechtigt sind Sie als Träger der Investitionsmaßnahme an selbst genutzten oder

vermieteten Wohngebäuden.
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• Antragsfrist: 3 Monate nach Abschluss der Sanierung (Datum der Rechnungslegung) 

 

Alle Zinssätze

Weitere Informationen

Kontakt

E-Mail: infocenter@kfw.de

Telefon: 0180 1 33 55 77

3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunk max. 42 Cent/Minute.

 

Weitere Kontaktinformationen

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=141%20155%20152%20151%20153%20154%20124%20134%20207%20218%20146%20156%20147%20211%20157%20148%20212%20174%20175%20176%20178%20173%20170%20172
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